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^mati3ielle 3>tt)att0slacjen un&
6crctt Begebung.

Son <S. 2>uttj, Sädjetejipeite, gürtet) *•

iReine bioerfen ©eröffentlidjungen haben mir aus
ben fRethen bet HanbroetfSmeiflet unb Heineren ®e=

fdjäftSleute eine ©etbe non Anfragen et bradai, bie fed)

in ber Hauptfadje mit ben mißlichen ©ethältniffen im
Kleingeroetbebeirieb, mit ber roirtfchaflltdjen ®epreffion
unter ber mir feit bem Kriegsausbruch su leiben haben
unb mit ber ©efjebung non SahlungSfchroterigfetten, be=

faffen. 35a bie HanbroerfSmetfter im 2lßgemetnen nidE)t

über genügenb faufmänntfdje unb jurifttfd)e Kenntntffe
oerfügen, um bie tn folgen Mafien nötigen ©lafjnabmen
treffen ju fönnen, miß icf) im ©adjfiehenben in Kurse

oerfudjen, bie ©liltel unb 2ßege ju erläutern, bie für
bie Sanierung etneS ©efdjäftSbelriebeS unter ©etüdfidp
tigung ber gegenroärtigen 3eitumfiänbe in §rage fommen.

Site fdjled|te Sage beS Çanbmetferê, foroie Klein»

faufmannS ift auf jroei Urfachen surücfsuffihren, nâmlidj
bie momentane © elbf nappbeit unb baS ®ar
nieberliegen ber fdjmeijerifdben ©rofjinbuftrie.
@d;on geraume 3«ß cor Kriegsausbruch halte ber @elb

marft angesogen unb als bann Staat, Kantone unb @e-

meinben noch ïjoc^Derginsïic^e Slnletijen auflegten, mar
bem ©efchäflSmanne beinahe iebe ©logltdjfett sur ©elb»

aufnähme abgefchnitten. 35ie tn ©Baren ober äiufjen»

fiänben feftgelegten ©efchäfiSfapitalien fonnten nid)t

flüffig gemacht roerben, tn ben Sabengefdhäften rebujterten
fich bie Sinnahmen rapib, bie HanbroerfSmetfter erhielten
beinahe fetne reuen 2lufträge mehr, roährenb bie ©e»

fdjäfssfpefen bie gleichen blieben unb §anbel4tnb SBanbel
begann su ftocfen. gut; ©efjebung biefeS UebelftanbeS
begrünbete ber ©unb bie ®arlehenSfoffen, bie aber nur
einem Heinen Seil ber an fte pefietlten 3lnforberungen
enlfpredjen fonnten, ba biefe Kaffen nur ©arleljen gegen

Hinterlage oon 2Baren unb ©ßeriliteln tc oorfchoffen.
35er fletne ©efdjäftSmann hat nun geroöhnlich fetne

SEBerttitel, ba er ben in guten fahren erstellen ©efdjäftS»
geroinn roieber tn ben betrieb ftedft unb bie fRohmate»

rialien unb gertigfabrifate fann er nicht als gauftpfanb
beponieren, ba er mit benfelben feinen ©efdjaftSbetrieb
aufrecht erhalten muff, ©o fommen für ihn biefe ®ar»
lehenSfaffen als Helfe* in ber ÏRot gar nicht in ©etrad)t,
umforoeniger als biefe Kaffen bei ©eenbignng beS Krieges
furjroeg liquibiert unb bie 35arlehen alSbann ohne ©ersug
surücfbesahlt merben muffen. ©odj roeniger fommen für
ihn bte prioaten ©rcfjbanfen in ©elradjt, ba biefe be=

fanntlich fdjon in normalen Reiten für ben Kleingewerbe»
treibenben fein ©elb sur Verfügung haben.

35te fdjroetjerifche ©rofjtnbufirie, repräfenitert burdj
bie 9Rûfd)inen», ©lieferet-, U£)ren= unb ©leftroinbufirie,
rourbe burcf) ben Krieg ebenfalls hart betroffen, ja fte
rourbe teilroetfe burch SRangel an ^Rohmaterialien unb
unterbunbener ©jportmögltdjfeit beinahe lahmgelegt. 35ie

©aubrand)e, bie fdjon einige Fahre oor bem KtiegSauS»
bruch miferabel mar, liegt nun faft ganj brach unb bie

Hoteltnbuftrte ift faft ruiniert. ©tun ift aber baS gute
©ebeihen beS größten SeileS bei Hetnen ©eroetbefianbeS
oon bem guten ©efchäftSgange ber ermähnten Fnbuftrten
abhängig unb ftetgt unb fällt mit btefem. ®aS fRefuItat
ift nun, bafj ber ©efdjäftSmann feine Slrbeit hat unb
bie menigen Aufträge mandjmal nodj su unglaublich ge-
brüdten greifen afjeptteren muff, nur um feinen ©etrieb
aufrecht erhalten ju fönnen. @r fann bie 2lufjenftänbe
nur fd)mer etnfaffieren, foil immer noch Krebit beroifligen,
roenn er Slufträge erhalten miU, ba unb bort erletbet er
beträchtliche ©erlufte unb bie hohen SebenSmittelpreife
unb ©rlrafieuetn freffen noch Me geringen ©innahmen

ganj auf. ©r fann feine ^Rohmaterialien nur gegen
Kaffa beziehen, ba fein Krebit mehr erteilt mirb unb
foil noch Me alten Schulben Hquibieren. ©erfügt er
nicht über fRefetoen, bte nodj inS ©efd&äft geftedt roerben
fönnen, fo ift ber fRutn unoermetblich- ®lefe 3uftänbe
treffen nicht nur auf einzelne ©rancf)en, fonbern auf ben
gefamten fletneren unb mittleren HanbelS» unb ©eroerbe»
ftanb su. 3n foirer Sage märe bem ©efdjäftSmann
bie 9Rö glich feit gegeben, gegen Abtretung oon ©uchgut»
haben an eine fletne ©anf ftdj Krebit ober ©argelb su
oetfchaffen. ®od) roerben oielfad) audh oon foldjen
Kfeinbanfen Sebingungen gefteüt, bte nicht jeber erfüllen
fann. 3ur ©elehnung ober ©eoorfchuffung oon ©uch=
guthaben feitenS einer ©anf finb ungefähr folgenbe gor=
malitäten ju erfüllen : 2luf etnen ©apierbogen roirb bie
genaue Slbreffe beS SchuIbnerS, ber Sdhuibbetrag, ber
©erfülltermin :c. herauSgefchrieben unb bte besügliche
SluffMung unter ©etlage ber betr. SteferungSoerträge
ober ©eftcllungen, gafturen, Korrefponbengen ?c. ber
©anf unterbreitet. ®ie ©anfoerroaltung roirb bie Sin»
gaben prüfen, Informationen einstehen unb roenn fie
mit bem ©efuchfieller bisher noch nicht gearbeitet hat,
noch Me ©orlegung ber ©efdjäftSbüdjer oerlangen, um
fic| û&er ben StatuS beS ©efdhäfteS unb bte Krebit»
roürbigfeit beS ©efchäfHinhabetS ein ©ilb su mad;en.
SRan fleht, eS finb für einen einfachen ©efdjäftSmann
Stemltdj fomplisierte Formalitäten s« erfüllen, beoor
®arlel)en ober ©orfchüffe geroährt ober audj nicht ge»
roährt roerben. ©infamer roürbe frdh bie Sache Hellen,
roenn ein gadjoerbanb bei einer ©anf ein Krebitgefuch
einreicht, folibarifdje Haftbarfeit übernimmt unb bie ©e»
roährung oon ©orfchüffen an fetne SRitglieber regelt, ba
bie ©erbanbSlettung bie ©erhältniffe ihrer SRitglieber
beffer beurteilen unb überroad)en fann.

Für oiele ©efchäftSleute fontmt aber biefe 2lrt oon
©elbbefchoffung für bie Sanierung ihreS ©efdhäfteS nicht
in Frage, roetl erftenS bie ©orbeblngungen hieju, ©efih
oon ©uchguthaben ober eines größeren SEBarenlagerS,
fehlen, ober auch, toetl ber oorerroähnte 2Beg su lang»
roierig unb s" wenig auSfichtSrei^ ift. ©idjt problc»
matif^e, fonbern rafche Hilfe ift bort notroenbig, roo
bereits ber ©etreibungSbeamte maltet, ober fetne Slnfunft
aoifiert hat. Für ben tn foldjet 3roidmühle ftedenben
©efdjäftSmann finb nur noch 2 fRettungSroege offen,
erftenS bie ®urdhführung eines 5Rachla|oertr age S

unb smeitenS bte ©eroißigung einer ©etreibungSftunbung
auf eine fürsere ober längere 3eit-

®er ©achlaHoertrag. ©lancher ©efchäftSmann,
ber jahrelang fein ©efchäft orbentltch geführt unb feine
©läubiger pünftlich besahlt hat, roirb fich mit Hauben
unb Füfien roehren unb sroar mit ©echt, benn fein ©e=
fdjäftSrenommee unb feine Krebilroürbigfett rotrb barunter
leiben. 3n normalen Seiten roirb ber ehrbare ®efd>äftS
mann auch faum su Mefem SRiltel 3uflncht nehmen.
2Bte ich aber beretts im ©tngang näher betaiütert habe,
leben roir momentan in auHerorbentltchen ©erhältniffen
unb bieS bebtngt unb entfdjutbtgt in SroangSfällen auch
auHerorbenllidje ©littet. ®er ©efdhäftSmann, ber bisher
feinem ©etrieb forreft unb orbentlich oorgeftanben hat
unb nun ohne fein ©erfdjulben tn finansteüe Schroterig»
feiten gefommen ift, hat tn foldjen Seiten einen änfprudj
auf ©ntgegenfommen feitenS ber ©läubiger. @S ift auch
für lettre in ben meiften Füßen oorteilhafter, fie er-
halten eine angemeffene ©adhla^binibenbe, bie bei etnem
KonfurS meiftenS nicht mehr herauSfd>aut unb für beffen
®urchführung noch «oefentliche Koften su besagen finb.
®te ®utd)führung eines ©achlagoertrageS roirb am ©eften
einem Fachmann sur ©rlebigung übergeben, ©ach 3luf»
fteßung beS ©efdhäfiSftatuS roirb er burch Unterhanb»
lungen mit ben ©läubigern oorerft oerfu^en, etnen
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Finanzielle Zwangslagen und
deren Behebung

Von C. Dunz, Bücherexpette, Zürich 1.

Meine diversen Veröffentlichungen haben mir aus
den Reihen der Handwerksmeister und kleineren Ge-

schästsleute eine Reihe von Anfragen erbracht, die sich

in der Hauptsache mit den mißlichen Verhältnissen im
Kleingewerbebetrieb, mit der wirtschaftlichen Depression
unter der wir seit dem Kriegsausbruch zu leiden haben
und mit der Behebung von Zahlungsschwierigkeiten, be-

fassen. Da die Handwerksmeister im Allgemeinen nicht
über genügend kaufmännische und juristische Kenntnisse

verfügen, um die in solchen Fällen nötigen Maßnahmen
treffen zu können, will ich im Nachstehenden in Kürze

versuchen, die Mittel und Wege zu erläutern, die für
die Sanierung eines Geschäftsbetriebes unter Berücksich-

iigung der gegenwärtigen Zeitumstände in Frage kommen.

Die schlechte Lage des Handwerkers, sowie Klein-
kausmanns ist auf zwei Ursachen zurückzuführen, nämlich
die momentane Geldknappheit und das Dar-
niederliegen der schweizerischen Großindustrie.
Schon geraume Zeit vor Kriegsausbruch halte der Geld-
markt angezogin und als dann Staat, Kantone und Ge-

meinden noch hochverzinsliche Anleihen auflegten, war
dem Geschäftsmanne beinahe jede Möglichkeit zur Geld-

aufnähme abgeschnitten. Die in Waren oder Außen-
ständen festgelegten Geschäftskapitalien konnten nicht

flüssig gemacht werden, in den Ladengeschäften reduzierten
sich die Einnahmen rapid, die Handwerksmeister erhielten
beinahe keine reuen Austräge mehr, während die Ge-
schäflsspesen die gleichen blieben und Handel mnd Wandel
begann zu stocken. Zur Behebung dieses Uebelstandes
begründete der Bund die Darlehenskassen, die aber nur
einem kleinen Teil der an sie gestellten Anforderungen
entsprechen konnten, da diese Kassen nur Darlehen gegen

Hinterlage von Waren und Wertliteln zc vorschössen.

Der kleine Geschäftsmann hat nun gewöhnlich keine

Werttitel, da er den in guten Jahren erzielten Geschäfts-

gewinn wieder in den Betrieb steckt und die Rohmate-
rialien und Ferligfabrikate kann er nicht als Faustpfand
deponieren, da er mit denselben seinen Geschäftsbetrieb

aufrecht erhalten muß. So kommen für ihn diese Dar-
lehenskassen als Helfer in der Not gar nicht in Betracht,
umsoweniger als diese Kassen bei Beendigung des Krieges
kurzweg liquidiert und die Darlehen alsdann ohne Verzug
zurückbezahlt werden müssen. Noch weniger kommen für
ihn die privaten Großbanken in Betracht, da diese be-

kanntlich schon in normalen Zeiten für den Kleingewerbe-
treibenden kein Geld zur Verfügung haben.

Die schweizerische Großindustrie, repräsentiert durch
die Maschinen-, Stickerei-, Uhren- und Elektroindustrie,
wurde durch den Krieg ebenfalls hart betroffen, ja sie

wurde teilweise durch Mangel an Rohmaterialien und
unterbundener Exportmöglichkeit beinahe lahmgelegt. Die
Baubranche, die schon einige Jahre vor dem Kriegsaus-
bruch miserabel war, liegt nun fast ganz brach und die

Hotelindustrie ist fast ruiniert. Nun ist aber das gute
Gedeihen des größten Teiles des kleinen Gewerbestandes
von dem guten Geschäftsgänge der erwähnten Industrien
abhängig und steigt und fällt mit diesem. Das Resultat
ist nun, daß der Geschäftsmann keine Arbeit hat und
die wenigen Aufträge manchmal noch zu unglaublich ge-
drückten Preisen akzeptieren muß, nur um seinen Betrieb
aufrecht erhalten zu können. Er kann die Außenstände
nur schwer einkassieren, soll immer noch Kredit bewilligen,
wenn er Aufträge erhalten will, da und dort erleidet er
beträchtliche Verluste und die hohen Lebensmittelpreise
und Extrafteuern fressen noch die geringen Einnahmen

ganz auf. Er kann seine Rohmaterialien nur gegen
Kassa beziehen, da kein Kredit mehr erteilt wird und
soll noch die alten Schulden liquidieren. Verfügt er
nicht über Reserven, die noch ins Geschäft gesteckt werden
können, so ist der Ruin unvermeidlich. Diese Zustände
treffen nicht nur auf einzelne Branchen, sondern auf den
gesamten kleineren und mittleren Handels- und Gewerbe-
stand zu. In solcher Lage wäre dem Geschäftsmann
die Möglichkeit gegeben, gegen Abtretung von Buch gut-
haben an eine kleine Bank sich Kredit oder Bargeld zu
verschaffen. Doch werden vielfach auch von solchen
Kleinbanken Bedingungen gestellt, die nicht jeder erfüllen
kann. Zur Belehnung oder Bevorschussung von Buch-
guthaben seitens einer Bank sind ungefähr folgende For-
malitäten zu erfüllen: Auf einen Papierbogen wird die
genaue Adresse des Schuldners, der Schuldbetrag, der
Verfalltermin zc. herausgeschrieben und die bezügliche
Ausstellung unter Beilage der betr. Lteferungsverträge
oder Bestellungen, Fakturen, Korrespondenzen zc. der
Bank unterbreitet. Die Bankoerwaltung wird die An-
gaben prüfen. Informationen einziehen und wenn sie
mit dem Gesuchsteller bisher noch nicht gearbeitet hat,
noch die Vorlegung der Geschäftsbücher verlangen, um
sich über den Status des Geschäftes und die Kredit-
Würdigkeit des Geschäftsinhabers ein Bild zu machen.
Man sieht, es sind für einen einfachen Geschäftsmann
ziemlich komplizierte Formalitäten zu erfüllen, bevor
Darlehen oder Vorschüsse gewährt oder auch nicht ge-
währt werden. Einfacher würde sich die Sache stellen,
wenn ein Fachverband bei einer Bank ein Kreditgesuch
einreicht, solidarische Haftbarkeit übernimmt und die Ge-
Währung von Vorschüssen an seine Mitglieder regelt, da
die Verbandsleitung die Verhältnisse ihrer Mitglieder
besser beurteilen und überwachen kann.

Für viele Geschäftsleute kommt aber diese Art von
Geldbeschaffung für die Sanierung ihres Geschäftes nicht
in Frage, weil erstens die Vorbedingungen hiezu, Besitz
von Buchguthaben oder eines größeren Warenlagers,
fehlen, oder auch, weil der vorerwähnte Weg zu lang-
wicrig und zu wenig aussichtsreich ist. Nicht probte-
matische, sondern rasche Hilfe ist dort notwendig, wo
bereits der Betreibung-beamte waltet, oder seine Ankunft
avisiert hat. Für den in solcher Zwickmühle steckenden
Geschäftsmann sind nur noch 2 Rettungswege offen,
erstens die Durchführung eines Nach laß ver trage s
und zweitens die Bewilligung einer Betreibungsstundung
auf eine kürzere oder längere Zeit.

Der Nachlaßoertrag. Mancher Geschäftsmann,
der jahrelang sein Geschäft ordentlich geführt und seine
Gläubiger pünktlich bezahlt hat, wird sich mit Händen
und Füßen wehren und zwar mit Recht, denn sein Ge-
schäftsrenommee und seine Kreditwürdigkeit wird darunter
leiden. In normalen Zeiten wird der ehrbare Geschäfts-
mann auch kaum zu diesem Mittel Zuflucht nehmen.
Wie ich aber bereits im Eingang näher detailliert habe,
leben wir momentan in außerordentlichen Verhältnissen
und dies bedingt und entschuldigt in Zwangsfällen auch
außerordentliche Mittel. Der Geschäftsmann, der bisher
seinem Betrieb korrekt und ordentlich vorgestanden hat
und nun ohne sein Verschulden in finanzielle Schwierig-
keiten gekommen ist, hat in solchen Zeiten einen Anspruch
auf Entgegenkommen seitens der Gläubiger. Es ist auch
für letztere in den meisten Fällen vorteilhafter, sie er-
halten eine angemessene Nachlaßdividende, die bei einem
Konkurs meistens nicht mehr herausschaut und für dessen
Durchführung noch wesentliche Kosten zu bezahlen sind.
Die Durchführung eines Nachlaßvertrages wird am Besten
einem Fachmann zur Erledigung übergeben. Nach Auf-
stellung des Geschäftsstatus wird er durch Unterhand-
lungen mit den Gläubigern vorerst versuchen, einen
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au^evgeric^ttidben Slaehlafjoertrag burchgubringen.
33or allen Singen mufj in etnem folgen gaüe bet 93etrag,
ber jur AuSgahlung ber ©ioibenbe notroenbig ift, oor*
hanben, ober burch gute 93ürgfchaften gefiebert fetn.
Kommt ber aufjergeridhtîiche Sîachïafjoertrag
nicht gu ©tanbe, fo roirb ber gerichtliche SRachlafj*
oertrag burctjgefüfyrt, ber natürlich nur unter ber
SSorauSfetpng oon ben ©etidjtsbebörben bewilligt roirb,
bafj fid^ ber ©efdhäftSmann in fünern betriebe nicht
unîorreîter, ober leichtftnniger ©efdhäftSfütjrung fc^utbig
gemacht bat.

©ie S3etreibungSftunbung. ®a 100 leine $er>
anlaffung gu einem tRachlafpertrag oorliegt, bas igeißt,
mo nur für eine oorauSgufehenbe lürgere 3eit bie finan-.
jieüen SRittel pr 93egihlung ber brängenben ©laubiger
nidjt genügen, erreid^t ber ©djulbner mit ber SJeroiÜigung
einer 93etreibungSfianbung feinen Ba^dl ooMommen.
@S ift in biefem gaüe ebenfaüS ein ©tatuS beS ©e*
fchäfteS aufjufietlen unb btefen nebft ben ©efdhäftSbüdhern,
forote einer ausführlichen ©arlegung ber SSerhältniffe
unb bem ©efuçh um SkroiUigung einer lürgeren ober
längeren 93etreibungSfiunbung, bem ©etidljt gu unter >

breiten. Slach perfönticher ©inoernahme burdE) ben
5HicE)ter roirb eine ©läubigeroerfammlung einberufen, gu
ber ber ©chulbner ober beffen 93ertretec p erfd^einen
bat, um bei ber ©ebatte AuSfünfte geben unb 33or*

fchläge madden p fönnen. Auch in biefem fjaüe roirb
eine Söeroiütgung nur erhältlich fein, roenn ftch ber @e*

fuchfteüer über forrefte ©efchäftSführung auSroeifen fann.
STiadt) 33eroiüigung ber SJetretbungSfiunbung fönnen bis

p beren Aufhebung feine roetteren 93etreibungShanbIungcn
gegen ben ©cïjulbner mehr oorgenommen roerben. Um
einen Stachlafjo ertrag ober etne SSetreibungSfiunbung
burchgubttngen, ift rote bereits erroähnt, oor allen ©Ingen
notroenbig, bafj bie ©efdhäftsbücher forreft geführt unb
abgefdhloffen unb ber ©efchäftSftatuS orbnungSgemôfj
aufgtfteüt ift. ©er 3>wcf biefeS ArtifelS ift ootl erreicht,
roenn meine fnappen Ausführungen bie ©iSpojttion bei

3roangSlagen oorerroäijnter Art erEeid^tern.

Don 6er ifenfcal?ner*
DauôefeUfcl?aft Korfd?acï?.

(Korr.)

©iefe oerfenbet foeben ihren fünften Jahresbericht.
SBer fict) für folche SanbgenoffenfdE|aften intereffiert, ftnbet
in btefen Berichten manchen roertooüen gtngergeig.

I. AuS bem Bericht beS ^3cäfibertten entnehmen
roir folgenbeS:

1. ©inleitung. Unfer fünfter Jahresbericht faßt
in baS KrlegSjahr 1914 SBir fe^en bieS pr ©inleitung
unferer öerichterftattung, um an ben fcf)roeren ©rudf
aufS gange ©efchäftSleben unb ber herrfdhenben ©epreffion
In bemfefben p erinnern, roeil beren ©chatten nicht ohne

©puren an unS oorüber gepgen ftnb. SBir fönnen uns
in biefem 93eridf)!e befonberer Kürge beffeißert, roeil roir
in oielem leiber nur baS roteberhohlen müßten, roaS roir
festes Jahr bereits beridE)teten.

2. SSerroaltung unb 93etrieb unferer Kolo*
nie. SBaS bie neue Anlage anbetrifft, haben roir ab=

fichtlich barauf 33ebadht genommen, unfere SJeroohner
möglichft roenig p behelligen. SBir rooHen bamit in
unferer Kolonie begroeefen, baff jeber öeroohner als eige*
ner Jperr im |jaufe fidh auch fühle unb als folc^er bie
fetnigen Untere ffen mit benen ber @ en offen fd^aft wahren
foüte. ©te SBohnungStnfpeftion hat oerelngelt ifjreS
Amtes geroaltet. ©ie hat uns nicht Bericht erftattet über
bie Sernadhläffigung ber Dbjefte.

Qur £>ebung fleinerer [Reparaturen in ber Kolonie
haben roir für ©aS= unb SBafferlnftaHationen jroet S5or=

ftanbSmitglieber be^etd^net. ©iefe ©tnführung geigt fidh
als praftifdE), fo bafj roir für roeitere Arbeiten unter uro
fern |janbroerfern in iber Kolonie biefe Jnftitution
mehr auSpbehnen gebenfen.

©ie alte Stegenfdhaft fdhetnt pm ©orger.finb ber @e*

noffenfehaft roerben p rooüen unb roir haben oor allem
roenig ©lädt gehabt tn ber SBahl beS fßächtcrS. @S

nötigen uns Umftänbe unb fRücEftchten pr Söfung beS

breijährigen fßachtoertrageS. ©afj roir allein bem höchft=
bietenben ben 33orrang gaben, roar jebenfallS nur für
bie ^Rentabilität ber Siegenfdhaft oon SSorteil, nidht aber

pr nachhaltigen Schaltung unb iRutpng.
©te ht«P gehörenben ©ebäulichfeiten felbft ftnb nicht

in etnroanbfretem ßaftanbe unb harren gelegentlich
größerer tReparaturen, roenn bie ^Rentabilität erhöht
roerben foüte.

3. iRücfftänbige ©rgänjungSarbeiten. Setber
müffen roir fonftatteren, ba^ bis ^eute nod) nidht alle
SBeanftanbungen nadh ben Abnahmeprotofoüen behoben
finb. SBic haben beSlplö auf unfere ^Rechnung ben
gröfjtenteil berfelben ausgeführt unb ben Unternehmer
hiefür belaftet.

4. Übernahme ber ©trafien buröj bie @e
meinbe unb S3erimeterbelaftung. Auf etne @lro
gäbe unfereS SBorftanbeS hat ber ©emeinberat tn ber
©i^ung oom 13. ©ejember 1914 unter fleinen Sforbe-
halten biefe ©trafen übernommen, trottent etne ®urdh=
gangSftra^e noch nicht oorhanben ift. $ier rooüen roir
auch gleidh einfügen, baff bie ©enoffenfdhaft mit etner
anfehnlichen ©umme oon runb fjr. 5000.— in ben iße*
rimeter ber Koften für bie IRenooation ber S3romenabero
ftca|e genommen roorben ift. SRit roeitern Çr. 500.—
roerben roir an ber ^Reparatur ber ©djönbrunnftrafse
partizipieren müffen. @S finb bieS unnorhergefehene
Summen, bie auperorbentlich belüften unb unfer S3ubget
fehr beeinträchtigen.

5. SätigEeit beS 93orftanbeS. ©er S3orftanb
erlebigte feine Aufgabe tn 21 ©itpngen, in roelcEjen er
157 ©raîtanben erlebigte, auS benen 473 AuSgangS=
Eorrefponbenpn notroenbig rourben. 3n oier gemetro
fdhaftlidhen ©i^ungen mit ber ©efdjäftSprüfungSfotro
miffion rourben roidhtige Angelegenheiten ber ©enoffero
fchaft beraten unb burchgeführt.

©nblich fantlionierten 2 ©eneraloerfammlungen bie

Anorbnungen, Anträge unb Slefchlüffe beS ÏSorftanbeS.
©er ©ouoerän unferer SSetbinbung hat in ber ©eneral-
oerfammlung oom 23. Quli 1914 folgenbe Statuten*
änbetung fanftioniert :

„®ie AuSphlung ber gemäg § 12 berechneten An*
teile unb bie bamit oerbunbenen fforbetungen (Blnfe;
auSgefdhiebener SRitglieber hat tn ber [Regel innert bret
SRonaten nadh ©enehmigung ber laufenben QahreSredh*

nung ftattpfinben. ©er 23orftanb ift jebodh berechtigt,
biefe grift bis auf fünf Qahre p oerlängern. 93et fret*
willigen Austritten fann tn btingenben gäüen audh fo*
fortige [Rüdtphlung beS AnteilfdjelnbetreffniffeS ftatlfinben,
roobei fpejieü Sierfehungen möglidhft roohlroollenb behan*
belt roerben foüen."

„SBenn ber Inhaber etner ©enoffenfdhaftSroohnung
biefelbe ohne genügenben ©runb oerläfjt, haftet berfelbe
mit feinem Anteillapital ber ©enoffenfdhaft für etnen

aüfäüigen 3tn§auSfaü, bis bie SBohnung roieber befe^t
ift "

6. gin an s läge, ißer 1. Quli finb oon ber Kan*
tonalbanf bie feinergeit in gauftpfanb bafelbft gelegenen
©itel im betrage oon gr. 211,600 — feft übernommen
roorben. ffitefeS ©atlehen ift gu 5% oerginSlid) ob
ÜbernahtnStermin. ©amit ift bie gefamte 1. Çppotheï
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außergerichtlichen Nachlaßvertrag durchzubringen.
Vor ollen Dingen muß in einem solchen Falle der Beirag,
der zur Auszahlung der Dividende notwendig ist, vor-
Handen, oder durch gute Bürgschaften gesichert sein.
Kommt der außergerichtliche Nachlaßvertrag
nicht zu Stande, so wird der gerichtliche Nachlaß-
vertrag durchgeführt, der natürlich nur unter der
Voraussetzung von den Gerichtsbehörden bewilligt wird,
daß sich der Geschäftsmann in seinem Betriebe nicht
unkorrekter, oder leichtsinniger Geschäftsführung schuldig
gemacht hat.

Die Betreibungsstundung. Da wo keine Ver-
anlassung zu einem Nachlaßvertrag vorliegt, das heißt,
wo nur für eine vorauszusehende kürzere Zeit die finan-
ziellen Mittel zur Bezahlung der drängenden Gläubiger
nicht genügen, erreicht der Schuldner mit der Bewilligung
einer Betreibungsstundung seinen Zweck vollkommen.
Es ist in diesem Falle ebenfalls ein Status des Ge-
schäftes aufzustellen und diesen nebst den Geschäftsbüchern,
sowie einer ausführlichen Darlegung der Verhältnisse
und dem Gesuch um Bewilligung einer kürzeren oder
längeren Betreidungsftundung. dem Gericht zu unter-
breiten. Nach persönlicher Einvernahme durch den

Richter wird eine Gläubigeroersammlung einberufen, zu
der der Schuldner oder dessen Vertreter zu erscheinen
hat, um bei der Debatte Auskünfte geben und Vor-
schlüge machen zu können. Auch in diesem Falle wird
eine Bewilligung nur erhältlich sein, wenn sich der Ge-
suchsteller über korrekte Geschäftsführung ausweisen kann.

Nach Bewilligung der Betreibungsstundung können bis
zu deren Aufhebung keine wetteren Betreibungshandlungen
gegen den Schuldner mehr vorgenommen werden. Um
einen Nachlaßvertrag oder eine Betreibungsstundung
durchzubringen, ist wie bereits erwähnt, vor allen Dingen
notwendig, daß die Geschäftsbücher korrekt geführt und
abgeschlossen und der Geschäftsstatus ordnungsgemäß
aufgestellt ist. Der Zweck dieses Artikels ist voll erreicht,
wenn meine knappen Ausführungen die Disposition bei

Zwangslagen vorerwähnter Art erleichtern.

Von der Eisenbahner-
Baugesellschaft Rorschach.

(Korr.)
Diese versendet soeben ihren fünften Jahresbericht.

Wer sich für solche Landgenossenschaften interessiert, findet
in diesen Berichten manchen wertvollen Fingerzeig.

I. Aus dem Bericht des Präsidenten entnehmen
wir folgendes:

1. Einleitung. Unser fünfter Jahresbericht fällt
in das Kriegsjahr 1914 Wir setzen dies zur Einleitung
unserer Berichterstattung, um an den schweren Druck

aufs ganze Geschästsleben und der herrschenden Depression
in demselben zu erinnern, weil deren Schatten nicht ohne

Spuren an uns vorüber gezogen sind. Wir können uns
in diesem Berichte besonderer Kürze befleißen, weil wir
in vielem leider nur das wiederhohlen müßten, was wir
letztes Jahr bereits berichteten.

2. Verwaltung und Betrieb unserer Kolo-
nie. Was die neue Anlage anbetrifft, haben wir ab-
sichtlich darauf Bedacht genommen, unsere Bewohner
möglichst wenig zu behelligen. Wir wollen damit in
unserer Kolonie bezwecken, daß jeder Bewohner als eige-
ner Herr im Hause sich auch fühle und als solcher die
seinigen Interessen mit denen der Genossenschaft wahren
sollte. Die Wohnungsinspektion hat vereinzelt ihres
Amtes gewaltet. Sie hat uns nicht Bericht erstattet über
die Vernachlässigung der Objekte.

Zur Hebung kleinerer Reparaturen in der Kolonie
haben wir für Gas- und Wasserinstallationen zwei Vor-
standsmitglteder bezeichnet. Diese Einführung zeigt sich
als praktisch, so daß wir für weitere Arbeiten unter un-
fern Handwerkern in cher Kolonie diese Institution
mehr auszudehnen gedenken.

Die alte Liegenschaft scheint zum Sorgenkind der Ge-
nossenschaft werden zu wollen und wir haben vor allem
wenig Glück gehabt in der Wahl des Pächters. Es
nötigen uns Umstände und Rücksichten zur Lösung des
dreijährigen Pachtvertrages. Daß wir allein dem höchst-
bietenden den Vorrang gaben, war jedenfalls nur für
die Rentabilität der Liegenschaft von Vorteil, nicht aber
zur nachhaltigen Erhaltung und Nutzung.

Die hiezu gehörenden Gebäulichkeiten selbst sind nicht
in einwandfreiem Zustande und harren gelegentlich
größerer Reparaturen, wenn die Rentabilität erhöht
werden sollte.

3. Rückständige Ergänzungsarbeiten. Leider
müssen wir konstatieren, daß bis heute noch nicht alle
Beanstandungen nach den Abnahmeprotokollen behoben
sind. Wir haben deshalb auf unsere Rechnung den
größtenteil derselben ausgeführt und den Unternehmer
hiefür belastet.

4. Übernahme der Straßen durch die Ge-
meinde und Perimeterbelastung. Auf eine Ein-
gäbe unseres Vorstandes hat der Gemeinderat in der
Sitzung vom 13. Dezember 1914 unter kleinen Vorbe-
halten diese Straßen übernommen, trotzdem eine Durch-
gangsstraße noch nicht vorhanden ist. Hier wollen wir
auch gleich einfügen, daß die Genossenschaft mit einer
ansehnlichen Summe von rund Fr. 5900.— in den Pe-
rimeter der Kosten für die Renovation der Promenaden-
stcaße genommen worden ist. Mit weitern Fr. 500.—
werden wir an der Reparatur der Schönbrunnstraße
partizipieren müssen. Es sind dies unvorhergesehene
Summen, die außerordentlich belasten und unser Budget
sehr beeinträchtigen.

5. Tätigkeit des Vorstandes. Der Vorstand
erledigte seine Aufgabe in 21 Sitzungen, in welchen er
157 Traktanden erledigte, aus denen 473 Ausgangs-
korrespondenzen notwendig wurden. In vier gemein-
schaftlichen Sitzungen mit der Geschäftsprüfungskom-
Mission wurden wichtige Angelegenheiten der Genossen-
schaff beraten und durchgeführt.

Endlich sanktionierten 2 Generalversammlungen die

Anordnungen, Anträge und Beschlüsse des Vorstandes.
Der Souverän unserer Verbindung hat in der General-
Versammlung vom 23. Juli 1914 folgende Statuten-
änderung sanktioniert:

„Die Auszahlung der gemäß H 12 berechneten An-
teile und die damit verbundenen Forderungen (Zins?)
ausgeschiedener Mitglieder hat in der Regel innert drei
Monaten nach Genehmigung der laufenden Jahresrech-
nung stattzufinden. Der Vorstand ist jedoch berechtigt,
diese Frist bis auf fünf Jahre zu verlängern. Bei frei-
willigen Austritten kann in dringenden Fällen auch so-

fortige Rückzahlung des Anteilscheinbetreffnisses stattfinden,
wobei speziell Versetzungen möglichst wohlwollend behan-
delt werden sollen."

„Wenn der Inhaber einer Genossenschastswohnung
dieselbe ohne genügenden Grund verläßt, hastet derselbe
mit seinem Anteilkapital der Genossenschaft für einen
allfälligen Zinsausfall, bis die Wohnung wieder besetzt

ist "
6. Finanzlage. Per 1. Juli sind von der Kan-

tonalbank die seinerzeit in Faustpfand daselbst gelegenen
Titel im Betrage von Fr. 211,600 — fest übernommen
worden. Dieses Darlehen ist zu 5°/o verzinslich ab

llbernahmstermin. Damit ist die gesamte 1. Hypothek
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